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CMD- Kieferorthopädie, CMD-KFO,  

„Eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode“ 

offizielle Anerkennung 2011  

Dr. Georg Risse 
 

Definition: „Neue Behandlungsmethode“ 

„Eine neue Behandlungsmethode ist jedes medizinisch e Vorgehen,  dem ein eigenes 
theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrunde lie gt, das es von anderen Therapieen 
unterscheidet und seine systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten 
rechtfertigen soll. 
In diesem Sinn ist die CMD-Kieferorthopädie eine ne ue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethode. Sie ist von Dr. Risse entwickel t worden.“    

[ Az.: S 7 KR 152/10 ] 

Die CMD-Kieferorthopädie, CMD–KFO  ist eine Kieferorthopädie zur Therapie und Prophyl axe von 
Erkrankungen im Funktionsbereich des Kau-Schluckorg ans.  
 
Allgemeine Orientierung 

Über den direkten oralen Bereich der Zähne und der Kiefermuskulatur – auch als Stomatognathes 
System bezeichnet -  hinaus gehören zum Funktionsbereich des Kau- Schluckorgans: das Zungenbein, 
das Brustbein, die Schulterblätter, der distale und caudale Bereich des Craniums, sowie die 
Kopfgelenke / Atlas, Halswirbelsäule und ihre neuronalen und vaskulären Inhalte und Vernetzungen von  
Pons, Stammhirn, Kleinhirn und neuronalen Vernetzungen , die Blutversorgung der Muskulatur und des  
neuronalen Netzwerkes des Craniums. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass eine pathologische Zwangsbissführung z.B. an den Eckzähnen 
nach lateral-distal um 1mm über die Kau- und Schluckmuskulatur Drehmomente und Scherkräfte auf 
die Kopfgelenke / Atlas von ca. 1,1 cm verursacht.(www.cmd-institut.de Aktuelles, 23.05.2011, „Ein 
falscher Biss macht Schmerzen“ 
Wurden  Symptome der CMD-Erkrankung primär als Costensyndrom 1935 als Folge einer 
mechanischen Irritation eines Ganglions im Bereich der Kiefergelenke gedeutet, so werden die CMD-
Symptome heute primär auf Zahnfehlstellungen und aus deren Zwangsbissführung heraus auf die 
zwanghafte Fehlposition der Kiefergelenke zurückgeführt. 
[interdisziplinäre Lit. u.a. auch: Thilo Prochno: „Tinnitus aus Sicht der Zahnmedizin“, Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 
7,14. Februar 1997(45) A-377] 
Die CMD-Kieferorthopädie hingegen bezieht sich auf die anatomische Ausdehnung des gesamten Kau- 
und Schluckorgans sowie auf ihre Motorik und Dreh- und Scherkräfte. Damit öffnet die CMD-
Kieferorthopädie und die „CMD-Medizin“ die auch als begrenzt  und eingeschränkt zu bezeichnende 
Sichtweise der CMD-Zahnheilkunde und „CMD-Therapie“ des CMD-Dachverbandes, welche sich 
überwiegend nur auf die Kiefergelenke beschränkt. Allerdings verweist auch der CMD-Dachverband auf 
seiner Homepage, auf die CMD-Gefährdung durch übliche Kieferorthopädie. 

Durch diese anatomisch zwingende Öffnung der Sichtweise der CMD-Kieferorthopädie auf das gesamte 
Ausdehnungsgebiet des Kau- und Schluckorgans mit direkter Wirkung auch auf die Kopfgelenke und 
Halswirbelsäule  können bisher nicht näher erklärbare und wissenschaftlich nicht darstellbare 
Phänomene recht einfach erfasst und erklärt werden. 
 
Krankheitsbilder  

Kiefergelenksknacken, Kiefergelenksschmerzen, Kieferklemme, Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, 
Schwindel, Sehschwankungen,  Augendruck, Schluckbeschwerden, Mundbodenschmerzen, Atemnot, 
Hinterkopfschmerzen, dumpfer Hinterhauptschmerz, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, 
Brustverspannungen, HWS-Verspannungen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle,  Skoliose,  
Kopfgelenkeinstabilität, Zervikalsyndrome, Arteria Vertebralissyndrom, allgemeine Schwäche, 
chronische Müdigkeit, Kribbeln in den Händen, Taubheitsgefühle in den Armen / Händen, Übelkeit, 
Erbrechen, Motivationslosigkeit, Konzentrationsstörungen, Koordinationsstörungen, Verlieren von 
taktiler Koordination / Taktilität, Nervosität, Angstgefühle, Depressionen, Suizidgefährdung. 
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Krankheitsverlauf, Patientenodyssee, Verhalten der GKV 

Die Aussichtslosigkeit der Heilung und bisherige Therapieen in den verschiedensten Disziplinen durch 
die Orientierungslosigkeit der Medizin führten nach aktuellen Krankengeschichten im fortgeschrittenen 
Stadium regelmäßig in wirtschaftliche Verarmung durch  Einschränkung der Arbeitsleistung mit 
nachfolgender Arbeitslosigkeit, menschliche und psychische Isolation durch Nichtanerkennung des 
jeweiligen Krankheitsbildes und endete vielfach in einer neurologischen Dauermedikation. 

Die Darstellung der Symptome der Kopfgelenkeinstabilität und der Arteria Vertebralis Syndrome bzw. 
der Zervikalsyndrome decken sich in vielen Bereichen mit den Symptomen der CMD oder treten fast 
regelmäßig bei fortgeschrittener CMD auf. 

Der nähere Krankheitsverlauf  bezüglich der Kopfgelenkeinstabilitätssyndrome und Arteria Vertebralis 
Syndrome werden auf der gemeinnützigen Internetseite www.kopfgelenke.de unter “Physiologie der 
Symptome bei HWS- Instabilitäten, Beschwerden die durch instabile Veränderungen im Bereich der 
Halswirbelsäule ausgelöst werden können und deren physiologischen Korrelate“ sehr treffend 
dargestellt: 

„Eine gezielte Diagnostik auf HWS- Instabilitäten führte nach Claussen erst nach 12,49   
Voruntersuchungsbefunden zur richtigen Diagnose“ (Kopfgelenkeinstabilität, Arteria Vertebralis  
Syndrom).  
Ein Patient musste hierbei insgesamt 56 Voruntersuchungen (bei einer Standardabweichung von 11,41) 
über sich ergehen lassen, bevor die richtige Diagnose gestellt werden konnte. Die verschiedenen 
Disziplinen in der Reihe der Konsultationshäufigkeit: 
HNO, Orthopädischer Chirurg, Neurologe, Röntgenologe, Orthopäde, Psychiater, Internist, 
Unfallchirurg, Allgemeinmediziner, Neurochirurg, Augenarzt, Kardiologe, Gefäßchirurg. 
Die heterotropen Symptome, die aus den verschiedensten Fachdisziplinen stammen, unterwandern 
regelmäßig die Glaubwürdigkeit der Patienten.  
Doch gerade bei wiederholter passagerer Durchblutungsstörung oder mechanischen Irritationen im 
Bereich des Hirnstamms ist für dergestalte Leiden bezeichnend, dass kein objektivierbarer Beweis 
erbracht werden kann. Die meisten Untersuchungsmethoden (in den oben dargestellten Bereichen der 
Allgemeinmedizin) bleiben regelmäßig ohne Befund.“ 
Nach planwirtschaftlicher Grundstruktur der GKV wird jeglicher Versuch einer erweiterten Sichtweise 
der CMD- Problematik nach §§ 1, 2,11, 12 und 13 SGB V durch reine formale Begründungen teilweise 
mit degradierender Arroganz abgelehnt und verhindert. 
Die Aussichtslosigkeit einer Umstrukturierung der Wirtschaftlichkeit  wird unter „Begriffe und 
Bedeutungen“ dieses Artikels kurz gestreift. 
Die Machtpolitik der GKV kann dennoch die CMD-Kieferorthopädie auch durch eine Verweigerung der 
Kostenbeteiligung nicht verhindern. Der Leidensdruck und vor allem die erfolgreichen Behandlungen 
durch die CMD-Kieferorthopädie lassen es den Patienten es trotzdem für sinnvoll erscheinen, für jede 
einzelne Sitzung  teilweise quer durch Deutschland zu fahren. Auch entdeckten bereits Patienten aus 
den USA die CMD-KFO und verlegten ihren Wohnsitz zeitweilig nach Deutschland. 
Wären die Behandlungen erfolglos, wäre das Projekt binnen kürzester Zeit gescheitert, da gänzlich 
privat finanziert. 

Ergebnisse 

- Die tägliche Praxis der CMD-Kieferorthopädie belegt in Diagnostik und Therapie den direkten 
Bezug zu dem erweiterten Behandlungsgebiet. 

- Die interdisziplinäre Wissenschaft  belegt die Evidenz der CMD-Kieferorthopädie und der 
Biofunktionellen Orthodontie. 

- Die offizielle Kieferorthopädie / Orthodontie entspricht auch nach einschlägigen Gutachten nicht 
dem Stand der aktuellen und anerkannten interdisziplinären Wissenschaft. 

- Die offizielle Kieferorthopädie / Orthodontie wird in der Ausrichtung der Okklusion und 
Zahnstellungen nach evidenter Literatur als „Fehlbehandlung im juristischen Sinn“ bezeichnet. 

- Die Marktdominanz des G BA verhindert medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt in 
der Kieferorthopädie. 

- Der G BA  ist durch seine politisch dominante Struktur völlig ungeeignet, vitale und vor allem 
medizinische oder gar wissenschaftliche Probleme wegweisend oder richtungsweisend zu 
organisieren. 

- Richtlinien des G BA entsprechen nach Figgener nicht rechtstaatlichen Grundsätzen. 
- Die Marktdominanz des G BA  gefährdet die Rechtstaatlichkeit im Gutachterwesen. 
- Der G BA  ist durch seine planwirtschaftliche Grundstruktur eine wesentliche Ursache für 

komplexe Unwirtschaftlichkeit und Elend von pflichtversicherten Patienten. 
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- Die Anerkennung der CMD-Kieferorthopädie schließt die regional begrenzte (orofaziale) 
Kieferorthopädie in Diagnostik und Therapie sowie die allgemeine Lehre der Orthodontie der 
Festen Klammer  und insbesondere die Straight Wire Technik und –Anatomie zwingend aus. 

- Nach der richterlichen Definition muss bei einer „Behandlungsmethode ein theoretisch-
wissenschaftliches Konzept zur systematischen Anwendung in der Behandlung bestimmter 
Krankheiten“ vorliegen“. Dieses fehlt nach allen Gutachten der Straight Wire Technik und der 
„Festen Klammer“ der Universitäten. Auch fehlt eine fundierte CMD-Diagnostik in der offiziellen 
Kieferorthopädie, was auch bei falscher Ausrichtung der Zähne schwerlich möglich. 

 
Begriffe, Abkürzungen, Bedeutungen: 

- CMD: Craniomandibuläre Dysfunktion 
- KFO: Kieferorthopädie, Orthodontie : Feste Klammer 
- CMD- KFO: CMD – Kieferorthopädie 
- CMD–KFO: Kieferorthopädie zur Therapie und Prophylaxe von Erkrankungen im Funktionsbereich des   

Craniums und der Mandibula bzw. des Kau- und Schluckorgans. 
- G BA: Gemeinsamer Bundesbewertungsausschuss, Zusammensetzung, siehe Wikipedia. Der G BA 

gerät zunehmend unter Kritik, da paritätische Besetzung aus einerseits dem Krankenkassenblock und 
anderseits der Vielfalt der Arztdisziplinen grundsätzlich eine Dominanz der in der Regel einheitlichen 
Interessensübereinstimmung der Krankenkassen besteht, und somit  die fachliche Kompetenz und 
fachliche Belange in der Einzeldisziplin nicht ausreichend dargestellt werden kann.  

- Thomas Grünert, Das Ende der (All)Macht, zm 101, Nr. 9 A, 1.5.2011, (1230) // 
- Dr. Peter Engel, BZÄK-Präsident: Zahnärztliche Belange gehen oft unter., DZW 18/11., 04.05.2011 ///  
- Dr. G. -  Buchholz, 2. Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung: 

„Unsere   speziellen Belange gehen gegenüber denen von Ärzten und Krankenhäusern schlichtweg 
unter“, DZW 18/11 / 

- Dr. Philipp Rösler, Bundesgesundheitsminister: „ Wir müssen raus aus der Planwirtschaft.“, DZW 05 
Ausgabe 8/11. 

- Prof. Dr. Dr. L. Figgener: G BA- Leistungskatalog: “ Wie will man sich von Seiten der Politik und der 
Krankenkassen dazu stellen, dass nach  zivilrechtlichem Sorgfaltsmaßstab über mögliche 
Therapiealternativen aufgeklärt werden muss, die aber möglicherweise in einer einschlägigen 
wirtschaftlich orientierten Leitlinie nicht vorgesehen sind?“ [Qualitätssicherung in der 
Vertragszahnheilkunde aus zahnärztlich-prothetischem Blickwinkel, ZKN Mitteilungen. 8 / 2010, S. 472-
477] 

- KIG: Kieferorthopädische Indikationsgruppen, Grundlage zur Erstattung von kieferorthopädischen 
Leistungen innerhalb des medizinischen Versorgungssystems gesetzlicher Krankenversicherungen 
GKV nach Definition und Vorschrift des G BA. 

- GKV: Gesetzliche Krankenversicherungen, Leistungskatalog der GKV wird vom G BA definiert. Mit der 
gesetzlichen Regelung der Krankenversicherung besitzt die GKV die Marktdominanz im 
Gesundheitswesen. EU-Verbraucherschutzkommissarin will grundsätzlich Marktdominanz brechen. 
(01.04.11).  

- Vertrags(zahn-)-arzt : Ein Vertragszahnarzt unterwirft sich den Bedingungen der  Vorschriften der 
gesetzlichen Krankenversicherung und des G BA. Problem der Rechtstaatlichkeit entsteht 
grundsätzlich dann, wenn Gutachter und gerichtlich bestallte Gutachter selber Vertragsärzte der GKV 
sind, da speziell in der Kieferorthopädie Gutachter die häufig beklagte GKV-Kieferorthopädie und ihr 
Leistungsangebot selber praktizieren.(Beispiel: Straight Wire Technik und Straight Wire Anatomie, 
„Fehlbehandlung im juristischen Sinn“ ( U. Stratmann, Dental Tribune, A, Dez. 2011) 
 

Die CMD-KFO unterscheidet sich von der üblichen Kie ferorthopädie / Orthodontie 
(Feste Klammer) in allen wesentlichen Grundlagen: 

- Durch veröffentlichte Qualitätsleitlinien (2004, 2007) 
- In der Beschreibung des Behandlungsgebietes des Kau-Schluckorgans, 
- in der Ausrichtung der Zahnstellungen und der Okklusion nach der Funktionellen Anatomie 

nach G.H. Schumacher, 
- in der Diagnostik: Klinische Funktionsdiagnostik,  
- in der Okklusopathie, Myopathie und Arthropathie,  
- in der Integration der Kiefergelenke sowie der Kopfgelenke und Vertebralgelenke in Diagnostik 

und Therapie, 
- in der Diagnostik und Steuerung der Blutversorgung der Bereiche der Halswirbelsäule, des 

Stammhirns und neuronaler Netzwerke 
- in der Technik der Festen Klammer, ihrer Konstruktion, Programmierung sowie individuellen 

und funktionellen Steuerung für eine individuelle Funktion 
- in der Funktionalität und Biofunktionalität der Bewegungsabläufe, 
- in der biologisch- funktionellen Verankerungslehre 
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Qualitätsleitlinien: 
Wesentliche Unterscheidungsmerkmale der CMD- Kieferorthopädie, CMD – KFO , zur allgemeinen 
Kieferorthopädie / Orthodontie: Erstmalig wurden 2004 und dann in überarbeiteter Form 2007   
Qualitätsleitlinien für Kieferorthopädie / Orthodontie durch die Biofunktionelle Kieferorthopädie / 
Orthodontie  definiert und veröffentlicht. ( u.a. zu finden auf: www.cmd-kfo.de  oder www.cmd-
institut.de.) 
Die offizielle Kieferorthopädie / Orthodontie  (Feste Klammer) konnte noch keine Qualitätsleitlinien für 
ihre Kieferorthopädie definieren. In dem HTA Gutachten 2008 des Bundesministeriums für Gesundheit 
wird die allgemeine Kieferorthopädie der kieferorthopädischen Universitäten und die  
Kassenkieferorthopädie / G BA-KFO in einer in der Geschichte der Medizin noch nie da gewesenen 
Form abqualifiziert [„Mundgesundheit nach kieferorthopädischer Behandlung mit festsitzenden Apparaturen“, 
Wilhelm Frank, Karin Pfaller, Brigitte Konta.]: 
Für die KIG der GKV: “Die KIG- Indikationen würden nicht auf ausreichender wissenschaftlicher Basis 
gestellt. Damit können sie aber nicht ausreichend begründet werden: weder ethisch gegenüber dem 
Patienten, noch ökonomisch gegenüber dem Sozialversicherungssystem.“ 
 
Klinische Unterscheidung: 
Zentrale Basis der CMD-KFO ist die Klinische Funktionsdiagnostik des erweiterten 
Behandlungsgebietes der CMD-KFO. 

Bereits die basale Klinische Funktionsdiagnostik des Kiefergelenk- Mandibularraumes wird in dem 
Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen nach Vorschrift des G BA, Gemeinsamer 
Bundesausschuss, nach § 28 SGB V ausgeschlossen. 
Hierzu Prof. Dr. Dr. L. Figgener: Vorbehandlung vor prothetischer Versorgung ein häufiger Streitpunkt, 
Zahnarzt und Recht,6, DS5/93, Dentalspiegel:  
„Ein Behandlungsfehler kann nicht nur durch aktives Handeln, sondern durchaus auch durch 
Unterlassen begangen werden. Gebotenes nicht zu tun, kann genauso negative Folgen   
haben und juristisch so bewertet werden wie aktives falsches Tun. Die Unterlassung einer vom Befund 
her gebotenen Vorbehandlung stellt einen Verstoß gegen diesen anerkannten Therapiegrundsatz  und 
damit eine Sorgfaltspflichtverletzung dar, auf die die Gerichte in aller Regel empfindlich reagieren.“ 

Ohne Klinische Funktionsdiagnostik ist grundsätzlich gar keine Krankheit diagnostizierbar, da  
Dysfunktion als Krankheit definiert ist. 

Die KIG der GKV nach Vorschrift des G BA schließt nach §28 SGB V eine Klinische Funktionsdiagnostik 
aus. 
Krankheiten, welche nicht diagnostiziert wurden, kann man nicht therapieren, auch können dann 
keinerlei Untersuchungen und wissenschaftliche Beweise erstellt werden. 

Mit der klinischen Funktionsdiagnostik der CMD-KFO demgegenüber werden interdisziplinäre 
Krankheitsbilder diagnostiziert und ursächlich therapiert, deren Ursache auf Grund der allgemein 
üblichen Kassenvorschriften vielfach als „idiopathisch“ oder „genetisch“ bzw. als „eingebildet“ und 
„neurotisch“ definiert wurden und entsprechend behandelt bzw. falsch behandelt werden oder nicht 
behandelt werden; auch werden Patienten mit dem Krankheitsbild der CMD und vor allem der 
erweiterten Problematik des Zervikalsyndroms und des Arteria Vertebralissyndroms vielfach als 
unglaubwürdig abgestempelt  und müssen häufig eine jahrelange leidvolle Krankenodyssee 
durchstehen. Nicht selten landen diese Patienten dann zermürbt und entkräftet in der Neurologie und 
Psychiatrie wohl nach dem Spruch wie ein Patient es ausdrückte: „Weiß der Doktor weder aus noch ein, 
kann es nur die Psyche sein.“ 

Die hierbei entstehenden Kosten werden vielfach von der Gesetzlichen Krankenkasse oder gänzlich 
privat von dem betroffenen Patienten finanziert. Auch konnten in der Praxis dramatische finanzielle 
Probleme einzelner Patienten durch Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit als Folge medizinischer 
Orientierungslosigkeit erfasst werden. 

Auch entsehen durch die Unterlassung einer klinischen Funktionsdiagnostik und ursächlichen 
funktionellen Therapie volkswirtschaftlich erheblich relevante Unkosten für den Arbeitgeber und die 
Produktivität.  

Klinische und wissenschaftliche Unterscheidungsmerkmale der CMD-KFO zur allgemeinen 
Kieferorthopädie sowie medizinische Indikationen und Folgen der G BA- Kieferorthopädie konnten auf 
der internationalen Tagung in Turin der  Gnathologietagung der Italienischen Fachvereinigung und des 
„Ersten Kongresses der International Academy of Advaced Interdisciplinary Dentistry, IAAID“, Oktober 
2007 als richtungsweisender (invited lecture) Vortrag vorgestellt und veröffentlicht werden.(u.a. 
www.cmd-institut.de  unter Aktuelles von Oktober 2007) 
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Erweitertes Behandlungsgebiet der CMD- KFO / Aufgab enstellung 
Wissenschaftliche Grundlagen sowie Mechanik und Funktion des erweiterten Behandlungsgebietes der 
CMD-KFO  auf den Cranio- –vertebralen, -cervikalen und –neuronalen Bereich und auf neuronale 
Netzwerke des Stammhirns und des Gehirns konnten auf dem Funktionskongress der 
Netzwerkmedizin, „Ein falscher Biss macht Schmerzen“ am 06.05.2011 vorgetragen werden. 
(Teilveröffentlichung unter www.cmd-institut.de  unter Aktuelles vom 23.05.2011) 

Behandlungsgebiet der üblichen Kieferorthopädie  
In dem Bereich: “orofazial“, „dentofazial“ oder „stomatognath“ kann für den kieferorthopädischen 
Bereich mehr oder weniger kein anerkanntes Krankheitsbild definiert werden, insbesondere dann nicht, 
wenn wie bei den KIG und der Unterlassung der Funktionsdiagnostik und Therapie nach Vorschrift des 
G BA rein morphologische Betrachtungen entscheidend sind. 
Ästhetik, weniger „schönes Lachen“ sind keine Krankheitsdefinitionen und unterliegen in der 
allgemeinen Medizin nicht der Kassenleistung und vielmehr der Umsatzsteuer. 

Cranio – Mandibuläre  Kiefer- Orthopädie nach  Dr. Georg Risse, 

Gebietsbereich 
der offiziellen Kieferorthopädie:

•„oro-fazial“  /  „dento-facial“
• Krankheitsbilder: 
- Morphologische Okklusion,
- „Gerade Zähne“,  „Schönes Lächeln“
- Ästhetik

Gebietsbereich 

der CMD-Kieferorthopädie, 
CMD-KFO

Gebietsbereiche:I, II, III, IV
Sowie in diesen Bereichen
•„Funktionen / Dysfunktionen“
• Krankheitsbilder

„Player“ der CMD- KFO:

Knochenbereiche
I: Cranium
II: Mandibula
III: Zungenbein
IV: Wirbelsäule

Gelenke
I:    „Okklusion“
II:   Kiefergelenke
III:  Kopfgelenke
III a: Wirbelgelenke

Cranium I

Mandibula II

Zungenbein III

Wirbelsäule IV

Abb. 1: Reduziertes Behandlungsgebiet offizieller K ieferorthopädie der Hochschulen  
und der  GKV 

 

Das Behandlungsgebiet der CMD-Kieferorthopädie,  CM D-KFO 

Die CMD-Kieferorthopädie, CMD–KFO ist eine Kieferorthopädie zur Therapie und Prophylaxe von 
Erkrankungen im Funktionsbereich des  Craniums und der Mandibula bzw. des Kau- und 
Schluckorgans.  
Zum Funktionsbereich des Kau- Schluckorgans gehören: das Zungenbein, das Brustbein, die 
Schulterblätter, der distale und caudale Bereich des Craniums, sowie die Kopfgelenke / Atlas, 
Halswirbelsäule und ihre neuronalen und vaskulären Inhalte und Vernetzungen von  Pons, Stammhirn, 
Kleinhirn und neuronalen Vernetzungen , die Blutversorgung der Muskulatur und des  neuronalen 
Netzwerkes des Craniums.    
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Behandlungsgebiet der CMD-Kieferorthopädie, CMD-KFO  
 
 

Die 
„Keilriemen“ / Muskeln, 

Kraftvektoren
des 

„Kau-Schluckgetriebes“

sowie ihre 

Energieversorgung, 
Elektrik

und

Verankerung 
mit 

ihren Folgen

© 2010 CMD-Institut, Dr. Risse

Prof. Dr..Fr. Kopsch, Anatomie des Menschen, 1914, Georg Thieme                © CMD-Institut, Dr. G.Risse, www.cmd-institut.de

Das Kau- Schluck-Organ

Das Zungenbein und seine 

anterioren Verbindungen

Dynamisches Zentrum

Frontalansicht

CMD-Kiefer- Orthopädie, CMD-KFO

Das Kau- Schluck-Organ

Das Zungenbein und seine

anterioren und posterioren 
Verbindungen

Dynamisches Zentrum

Seitenansicht

Prof. Dr..Fr. Kopsch, Anatomie des Menschen, 1914, Georg Thieme

CMD-KFO

© 2010, Dr.G. Risse

 
 

Abb. 2: Behandlungsgebiet der CMD-Kieferorthopädie 
 
 
 

Cranio – Mandibuläre  Kiefer- Orthopädie nach  Dr. Georg Risse 

„Player“:

Knochenbereiche
I: Cranium
II: Mandibula
III: Zungenbein
IV: Wirbelsäule

Gelenke
I:    „Okklusion“
II:   Kiefergelenke
III:  Kopfgelenke
III a: Wirbelgelenke

Cranium I

Mandibula II

Zungenbein III

Wirbelsäule IV

Gebietsbereich 
der CMD-Kieferorthopädie,
CMD-KFO
Gebietsbereiche:I, II, III, IV
Sowie in diesen Bereichen:
•„Funktionen / Dysfunktionen“
• Krankheitsbilder

Gebietsbereich 
der offiziellen Kieferorthopädie:
•„oro-fazial“  /  „dento-facial“
• Krankheitsbilder: 
- Morphologische Okklusion,
- „Gerade Zähne“,  „Schönes Lächeln“
- Ästhetik

 
Abb. 3: Behandlungsgebiet  der CMD-Kieferorthopädie  
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Gravierende Unterscheidung in den Funktionsbeziehun gen zwischen: 
irreführender offizieller Lehre (A) und der CMD-Kie ferorthopädie (B) 

© 2010 CMD-Institut, Dr. G.Risse

Funktionsstörungen des Kauorgans, 
B. Koeck, Urban  und Schwarzenberg 1995,
S. 29: K Götz, N.Reuling: 
Symptomatologie und Differenzialdiagnostik 
von  Gesichts- und Kopfschmerzen

Offizielle Lehrmeinung
Falsche und irreführende Darstellung
Craniomandibulärer
Funktionszusammenhänge

Funktionsbeziehung des Kauorgans 
- der Kiefergelenke,
- der Kopfgelenke, der Wirbelsäule, des Rückenmarks, 
- des Stammhirns, Kleinhirns und 
- Hieraus ableitbarer Dysfunktionen und Krankheiten

CMD-Kieferorthopädie, CMD –KFO
Neudefinition
Der Vektoren und Drehmomente des
Kau- und Schluckorgans

Atlas

Kiefergelenk

Zunge

A B

Kraftvektoren und Drehmomente des Kau- und Schluckorgans in der Seitenansicht

 
Abb. 4:  Kraftvektoren des Kau-Schluckorgans  

(A) nach offizieller Lehre der Hochschulen  
(B) nach Lehre der  CMD-Kieferorthopädie   

 
 

Kraftvektoren und Drehmomente des Kau- und Schluckorgans in der Aufsicht: 
 

Frontzahnbeziehung

Eckzahnbeziehung

Kiefergelenke

Kopfgelenke

M. Digastricus

CMD-KFO: Kraftvektor des M. Digastricus in der Aufs icht

© 2010 CMD-Institut, Dr. Risse

Zungenbein

Vektorbeziehungen des Okklusions- Dreiecks in grün
und des M. Digastricus – Dreiecks in rot 
in Relation zu den Kopfgelenken und Kiefergelenken

Kiefergelenke

Kopfgelenke

Verankerung u.a.
der Zunge 

M. Digastricus

 
Abb. 5: Darstellung der anatomischen Bezugspunkte d er Kraftvektoren nur des  

M. Digastricus in Bezug zu den Kiefergelenken und d en Kopfgelenken,  
Darstellung der Drehmomente   
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Die Verbindung zur Halswirbelsäule und ihren integr ierten vaskulären und neuronalen 

Netzwerken  

Verlauf der Arteria Vertebralis 
durch die Foramina Transversa der Halswirbel
Prof. Dr. FR. Kopsch, Anatomie des Menschen, 1914, Georg Thieme

CMD-KFO

Weiterer Verlauf der Art. Vertebralis als Arteria Basilaris 
im Stammhirn und Blutversorgung entsprechender Bereiche

 
Abb. 6:  Darstellung der Arteria Vertebralis und de r Art. Basilaris 

 
Ein temporärer  / teilweiser Verschluss / Kompression der Arteria Vertebralis oder Irritationen von 
Nervenverbindungen durch Drehmomente der Kau- Schluckmuskulatur hat komplexe Folgen u.a. der 
Blutversorgung von Nervenzellen im Zentralhirn: 
Ein „Bandscheibenvorfall“  im Bereich des Atlas hat andere Auswirkungen als ein solcher im Bereich  
des Iliosakralgelenks.  
Nähere Beschreibung der Krankheitsbilder und Symptome siehe: Arteria Vertebralis Syndrom, 
Kopfgelenkeinstabilitätssyndrom, Arteria Basilaris Syndrom, Zervikalsyndrome, Artikel: „Ein falscher 
Biss macht Schmerzen“, www.cmd-institut.de, Aktuelles,23.05.2010. 

CMD-KFO, 

Weiterer Verlauf der Arteria Vertebralis nach Vereinigung
als Arteria Basilaris und ihr weit reichender Versorgungsbereich
Prof. Dr. FR. Kopsch, Anatomie des Menschen, 1914, Georg Thieme

Aufsicht Seitenansicht

Seitenansicht:
Verlauf der Arteria Vertebralis 
nach Vereinigung als Art. Basilaris

 
Abb. 7: Darstellung der Art. Vertebralis und nach d er Vereinigung als Art. Basilaris 
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Falsche Ausrichtung der Zahnwinkelstellung und der Spee’schen Kurve durch 
Die offizielle Kieferorthopädie der Hochschulen und  der G BA - Kieferorthopädie 
 
Die Ausrichtung der Zahnstellungen nach der allgemeinen Lehre und Praxis der offiziellen 
Kieferorthopädie der Hochschulen und Vorschrift der Gesetzlichen Krankenversicherungen widerspricht 
der Lehrmeinung der Funktionellen Anatomie nach G. H. Schumacher diametral, sodass vom  
Anatomischen Institut der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster veröffentlicht wurde:  
Praktisch alle Zähne in der offiziellen Kieferorthopädie werden falsch aufgestellt : 
„Die Einebnung der Spee’schen  Kurve muss, wie sie bei der Straight Wire Technik angestrebt wird, im 
juristischen Sinn als Behandlungsfehler angesehen werden“,[ Die vier Faktoren der Fehlregulation: 
Dental Tribune Austria.12/2010, S. 7] . 

Die flächendeckenden Folgen gehen  nach wissenschaftlichen Untersuchungen in die Milliarden – 
neben dem Schicksal der Betroffenen. 

Näheres siehe Qualitätsleitlinien der Biofunktionellen Orthodontie, auf www.cmd-institut.de  
Aktuelles: vom 23.05.2011, vom 15.02.10, vom 08.02.10, vom 10.08.09, vom Dez. 2008, 
vom April 2008, vom Okt. 2007, vom 31.01.2005. 

 

 

-15°  -10° -5° -2° 0° +1° +5° +2° +5°   +5° +2° +2° +11° +9° +5°

+2°     +2°    +2°  +2°  +5°  +2°  +2°+15° +13° +10°  +10° +10°+10° 0°  0°

Schl üssel II und VI nach Andrews
offiziellen Kieferorthop ädie DGKFO

Offizielle Anatomie ,
- Lehrmeinung der Zahnmedizin
- der Bio-Funktionellen Orthodontie, BFO,
- der CMD-KFO

© CMD-Institut, Dr. G.Risse, www.cmd-institut.de

10°
Differenz 

bei 
3-ern 
und 

6-ern

Schlüssel - II - nach Andrews / Straight Wire Anatomie / -Technik
- offizielle Kieferorthopädie der Deutschen Gesellsc haft für Kieferorthopädie, DGKFO
- Pflichtleistung Gesetzlicher Krankenkassen, GKV
„Für die normale Okklusion muß 

der gingivale Teil der Kronenlängsachse distal zum okklusalen Teil der Achse liegen,
der Grad der Kippung ist vom Zahntyp abhängig.“

Orignalzeichnung nach G.H. Schumacher / Anatomie Originalzeichnung nach Andrews, Straight Wire Anatomie

 
Abb. 8:   Darstellung der diametral gegensätzlichen  Ausrichtung der Zahnangulationen,  

links  nach offizieller Funktioneller Anatomie und der CM D-Kieferorthopädie und 
rechts  nach offizieller Lehrmeinung der kieferorthopädisc hen Hochschulen nach der 
Straight Wire Technik 

 
Die Ausrichtung der Zahnstellungen der offiziellen Kieferorthopädie der Hochschulen 
widerspricht der interdisziplinären Lehrmeinung der  offiziellen Funktionellen Anatomie nach G. 
H. Schumacher diametral. Danach werden die Zähne in  der Kieferorthopädie prinzipiell falsch 
aufgestellt. 
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Mechanische Unterscheidung der CMD-Kieferorthopädie  zur offiziellen Kieferorthopädie  

Die technische Umsetzung der CMD-KFO kann nur auf der Basis der Gesetzmäßígkeiten der 
Biofunktionalität erfolgen. 

Das Wort „Biofunktionalität“  und vor allem ihre Gesetzmäßigkeit wurde von Dr. Georg Risse auf der 
Basis der patentierten Technik „Fixed Functional Orthodontics, FFO“, 1999 eingeführt.  

Es stellt die gesetzliche Wirkungsweise von klassischer Mechanik einer implantierten Maschine und ihre 
Wirkung mit biologischen Systemen und ihren Gesetzmäßigkeiten dar. Danach wirkt die Feste Klammer 
nicht nach den Gesetzen der reinen Mechanik sondern nach den biologischen Gesetzen und der 
Systemtheorie und der Programmierung wie Steuerung u.a. nach Fuzzy Logic und biologischen 
Verankerungswerten. 
Die „Feste Klammer“ ist eine implantierte Maschine, welche für längere Zeit implantiert  ist, und 
komplexe anatomische Strukturen sowie Funktionszusammenhänge  nachhaltig verändert. Sie wird mit 
Spannenergie geladen und wirkt je nach ihrer Programmierung. Damit ist die Feste Klammer der 
Kieferorthopädie nach dem Medizinproduktegesetz in die Höchste Stufe der Gefährdung II b / III 
eingeordnet. 
Bei der (individuellen) Programmierung der Festen Klammer und der (individuellen) Steuerung der 
festen Klammer hat die gelehrte Kieferorthopädie der Hochschulen gravierende Defizite. 
Grundsätzlich ist man an den kieferorthopädischen Hochschulen der Meinung, dass die Wirkung der 
Festen Klammer nach reiner Mechanik der Klassischen Physik erfolgt. Zudem ist man der Auffassung, 
dass ein einheitlicher Fertigbogen der Straight Wire Technik mit vorprogrammierten Brackets eine 
individuelle Beherrschung der Zahnfehlstellungen und des Kieferwachstums ermöglicht. Dass Letzteres 
purer Unsinn sein muss, versteht sogar jeder Laie. Die Theorie, dass mechanische Gesetze auch auf 
den biologisch-vitalen Raum gleichermaßen anzuwenden ist, ist mehr wissenschaftlicher Art und 
erfordert somit mehr Hintergrundwissen: dass diese Vorstellung in das vorletzte Jahrhundert zurückgeht 
und seit ca. 100 Jahren eindeutig widerlegt ist, ist bereits Lehrinhalt der Gymnasien. 

 
Bildliche Darstellung der mechanischen und funktion ellen Grundkonzepte zwischen 
- A:  Offizielle Lehrmeinung der Kieferorthopädie ( rein mechanisches Konzept)  
- B:  Lehrmeinung der Biofunktionellen Orthodontie, BFO und der CMD-KFO 

A: Übliche KFO- Lehrmeinung:      < “actio = reactio” > 
 

 

 

 

Abb. 9: mechanistisches Konzept der Zahnbewegung na ch offizieller Lehre der   
kieferorthopädischen Hochschulen 

 

© 2010 CMD-Institut, Dr. G. Risse

Die Klassische Mechanik
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B: CMD- KFO- Lehrmeinung  und evidente interdisziplinäre Lehrmeinung der 
Systemwissenschaften, siehe auch Turinvortrag, Aktu elles, 2007: 

 Ein Zahn bewegt sich nur durch biologische Aktivitäten, Biofunktionalität 

 

Abb. 10: Zahnbewegungen durch Feste Klammer auf der  Basis  von Biofunktionalität,      
Lehrmeinung der CMD-Kieferorthopädie  

 
Der Begriff „Biofunktionalität“ und ihre Gesetzmäßigkeit nach der System-Theorie und der Steuerung 
nach der „Unschärfe“ / Fuzzy Logic (Lotfi Zadeh1965) wurde von Dr. Georg Risse 1999 auf der 
Grundlage des Patentes „Fixed Functional Orthodontics“ 1994, einer funktionellen „Festen Klammer“ 
begründet. 

Zwischenzeitlich ist Biofunktionalität Grundlage von neuen Disziplinen und Ordinarien und wird mit 
mehrstelligen Millionenbeträgen von staatlichen Fördermitteln subventioniert, da die Wissenschaft der 
Biofunktionalität völlig neue Wissenschaftsbereiche,  von u.a. der Erforschung der Wirkungsweise und 
Effektivität von Lebensmittelinhaltsstoffen, bis hin zur Erforschung der Biofunktionalität von Maßnahmen 
im Umweltschutz eröffnet. 

„Biofunktionalität“ hat die gleiche juristische Wertigkeit für den funktionellen Bereich wie 
„Biokompatibilität“ für den toxischen Bereich. 

Die Hochschullehrerschaft der Kieferorthopädie demgegenüber konnte seit 11 Jahren erfolgreich die 
Biofunktionalität der „Festen Klammer“  und seit 7 Jahren die Funktionelle Anatomie zu Gunsten des 
Industrieproduktes Straight Wire Technik und der Einheits- und Fertigbögen aus der Gruppe der Nickel-
Titanbögen verhindern. 
Abgesehen von der Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten blockiert die Hochschullehrerschaft der 
Kieferorthopädie in ganz besonderem Masse den Fortschritt in Wissenschaft und Forschung – wie es ja 
auch schon im Gutachten des Wissenschaftsrates 2005 und in der HTA-Studie des Bundesministeriums 
für Gesundheit 2008 beklagt wurde. 
Es bleibt die Frage, wie lange die Patienten und wie lange die Wirtschaft diese Missstände ertragen.  
Die politischen und juristischen Probleme wurden u.a. am Anfang des Artikels unter „Begriffe“ 
dargestellt. 
Die direkten Folgen und vor allem die Spätfolgen wie gesellschaftlichen Folgen durch die Straight Wire 
Technik und –Anatomie  sind nach evidenter Literatur in ihren Ausmaßen kaum zu beziffern. 
 

------------------------------------------------------- 

Veröffentlichung des Artikels auf: www.cmd-kfo.de : Aktuelles vom 06.06.2011, CMD-Kieferorthopädie, CMD-
KFO, „Neue Behandlungsmethode im rechtlichen Sinn“.  

Biofunktionalität

© CMD-Institut, Dr. G.Risse, www.cmd-institut.de

Schrakne zwischen
mechanischer, 
nicht-vitaler  und
biologischer, 
Vitaler Struktur


